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VERORDNUNG (EU) Nr. .../2014
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. Mirz 2014

zur Schaffung eines Européiischen Nachbarschaftsinstruments

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag {iber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf

Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses’,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen?,

gemih dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren?,

! ABL. C 11 vom 15.1.2013, S. 77.

2 ABI. C 391 vom 18.12.2012, S. 110.

Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 11. Dezember 2013 (noch nicht im Amtsblatt
veroffentlicht) und Beschluss des Rates vom 11. Mérz 2014 .
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

2

3)

Mit dieser Verordnung wird ein Européisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) als eines
der Instrumente geschaffen, mit denen die auswértige Politik der Europdischen Union
direkt unterstiitzt wird. Sie ersetzt die Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europdischen

Parlaments und des Rates', die am 31. Dezember 2013 auslief.

Artikel 8 des Vertrags iiber die Europédische Union (EUV) sieht vor, dass die Union
besondere Beziehungen zu den Lindern in ihrer Nachbarschaft entwickelt, mit dem Ziel,
einen Raum des Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten
der Union aufbaut und sich durch enge, friedliche Beziehungen auf der Grundlage der

Zusammenarbeit auszeichnet.

Im Rahmen der Europédischen Nachbarschaftspolitik (ENP) bietet die Union den Lindern
der Europdischen Nachbarschaft eine privilegierte Partnerschaft an, die darauf beruht, dass
sich beide Seiten zu den Werten Demokratie und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und
verantwortungsvolle Staatsfiihrung sowie zu den Grundsédtzen der Marktwirtschaft und der
nachhaltigen und breitenwirksamen Entwicklung bekennen und diese fordern. Die ENP
sieht ferner vor, dass gegebenenfalls ein Rahmen fiir eine groBBere Mobilitidt und mehr
direkte personliche Kontakte geschaffen wird, insbesondere durch Abkommen iiber
Visaerleichterungen und Riickiibernahmeabkommen und in bestimmten Fallen durch

Visaliberalisierung.

Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

24. Oktober 2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur Schaffung eines
Europiischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ABIL. L 310 vom 9.11.2006,
S. 1).
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4) Die ENP hat seit ihrer Einfiihrung zur Stirkung der Beziehungen zu den Partnerldndern
beigetragen und sowohl fiir die Union als auch fiir ihre Partner konkrete Vorteile gebracht,
einschlieBlich der Einleitung regionaler Initiativen und der Unterstiitzung der
Demokratisierung in der Europdischen Nachbarschaft. Einige wichtige Entwicklungen in
der Europiischen Nachbarschaft haben zu einer umfassenden strategischen Uberpriifung
der ENP im Jahr 2011 gefiihrt. Die Uberpriifung sieht unter anderem vor, dass die Partner,
die sich fiir den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft und fiir Reformen einsetzen,
nach dem Anreizkonzept ("mehr fiir mehr") und dem Prinzip der "gegenseitigen Rechen-
schaftspflicht" stirker unterstiitzt werden und dass eine Partnerschaft mit den Gesell-
schaften angestrebt und ein differenzierterer, maf3geschneiderter Ansatz gegeniiber den
einzelnen Partnerldndern verfolgt wird. Mit dieser Verordnung sollte ein klarer
Zusammenhang zwischen der ENP und der Unterstiitzung, die nach dieser Verordnung

geleistet wird, hergestellt werden.

(&) Diese Verordnung sollte die Umsetzung politischer Initiativen unterstiitzen, die die ENP
mitgepriigt haben: die Ostliche Partnerschaft zwischen der Union und ihren &stlichen
Nachbarldndern sowie — fiir die siidliche Nachbarschaft — die Partnerschaft fiir Demokratie
und gemeinsamen Wohlstand und die Union fiir den Mittelmeerraum. Alle diese Initiativen
sind strategisch wichtig und bieten gleichermallen tragfiahige politische Rahmenstrukturen
fiir die Vertiefung der Beziehungen mit und zwischen den jeweiligen Partnerldndern, die
sich auf die Grundsétze der gegenseitigen Rechenschaftspflicht und der gemeinsamen
Trigerschaft und Verantwortung stiitzen. Diese Verordnung sollte auch die regionale
Zusammenarbeit in der gesamten Europdischen Nachbarschaft, beispielsweise im Rahmen
der Nordlichen Dimension oder der Schwarzmeersynergie, sowie die Umsetzung der
externen Aspekte relevanter makroregionaler Strategien — vor allem bei der

grenziiberschreitenden Zusammenarbeit — unterstiitzen.

PE-CONS 126/1/13 REV 1 3
DE



(6)

(7

®)

Im Hinblick auf die Erreichung der Ziele dieser Verordnung sollten Partner auf dem Gebiet
des auswartigen Handelns, einschlielich Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale
Behorden, angesichts der bedeutenden Rolle, die sie spielen, in angemessener Weise in
Vorbereitung, Durchfiihrung und Uberwachung der Unterstiitzung der Union einbezogen
werden. Ferner sollte diese Verordnung dazu beitragen, dass die Kapazitit der zivil-
gesellschaftlichen Organisationen ausgebaut wird, damit sie fiir eine wirksame
demokratische Rechenschaftspflicht im eigenen Land und lokale Eigenverantwortung

sorgen und am Demokratisierungsprozess umfassend mitwirken kdnnen.

Diese Verordnung erkennt die besondere Rolle der Russischen Foderation sowohl als

Nachbarland der Union als auch als strategischer Partner in der Region an.

Im Rahmen sowohl dieser Verordnung als auch des Europédischen Fonds fiir regionale
Entwicklung (EFRE) sollte Unterstiitzung flir Programme der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten einerseits und Partnerldndern und/oder der
Russischen Foderation (im Folgenden "andere an der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit teilnehmende Lénder") andererseits an den Auflengrenzen der Union
geleistet werden, um eine integrierte und nachhaltige regionale Entwicklung und
Zusammenarbeit benachbarter Grenzgebiete und eine harmonische territoriale Integration
in der gesamten Union und mit ihren Nachbarldndern zu fordern. Damit eine effiziente
Durchfiihrung der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit gewéhrleistet werden kann, ist
es wichtig, die Verfahren gegebenenfalls mit denen im Zusammenhang mit der

Europiischen territorialen Zusammenarbeit abzustimmen.
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)

(10)

(In

(12)

AuBerdem ist es von Bedeutung, die Zusammenarbeit zwischen der Union und ihren
Partner sowie anderen teilnehmenden Landern zu deren gemeinsamen Nutzen zu fordern
und zu erleichtern, vor allem durch einen optimalen und moglichst effizienten Einsatz der
verfligbaren Ressourcen und durch die Biindelung von Mitteln aus internen und externen
Finanzierungsinstrumenten des Unionshaushalts, mit denen insbesondere die
grenziiberschreitende Zusammenarbeit und Projekte der regionalen Zusammenarbeit,
Infrastrukturprojekte im Interesse der Union, an denen Nachbarlénder beteiligt sind, und

andere Bereiche der Zusammenarbeit unterstiitzt werden.

Gebietseinheiten entlang den Grenzen, die zu Landern des Europdischen Wirtschafts—
raums (EWR) gehoren, und die entsprechenden Gebietseinheiten der in Anhang I der
Verordnung (EU) Nr. .../[2014 des Européischen Parlaments und des Rates]"”
aufgefiihrten Beglinstigten sollten ebenfalls in der Lage sein, an der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit teilzunehmen. EWR-Léander sollten ihre Teilnahme an der

grenziiberschreitenden Zusammenarbeit weiterhin aus eigenen Mitteln finanzieren.

Von den Mitgliedstaaten, Partnerlindern und anderen teilnehmenden Landern wird bei
einer Beteiligung an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit und der regionalen
Zusammenarbeit erwartet, dass sie Mittel zur Kofinanzierung bereitstellen. Dies stérkt die
Eigenverantwortung der Lander, erhoht die fiir die Programme zur Verfiigung stehenden

Finanzmittel und erleichtert die Beteiligung lokaler Akteure.

Um die in dieser Verordnung verwendete Terminologie mit der der Europdischen
territorialen Zusammenarbeit abzustimmen, sollten die Durchfiihrungsdokumente fiir die
Programme der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit als "gemeinsame operationelle

Programme" bezeichnet werden.

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom ... zur
Schaffung eines Instruments fiir Heranfiihrungshilfe (IPA II) (ABL. L ...).

ABI.: Bitte im Text die Nummer und in der Fullnote die Nummer, das Datum und die
Amtsblattfundstelle der Verordnung in Dokument PE-CONS 123/13 (2011/0404 (COD))
einfiigen.
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(13)

(14)

(15)

(16)

Die Hilfe, die den benachbarten Léandern im Rahmen der ENP zur Verfligung gestellt wird,
sollte mit den Zielen und Grundsdtzen der auswértigen Politik der Union, insbesondere
ithrer Entwicklungspolitik und ihrer Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik, im
Einklang stehen. Die Kohirenz mit der externen Dimension der internen Strategien und

Instrumente der Union sollte ebenfalls gewéhrleistet sein.

Die Union sollte bestrebt sein, die verfiigbaren Mittel moglichst effizient einzusetzen, um
threm auswértigen Handeln die groBtmogliche Wirkung zu verleihen. Dies sollte dadurch
erreicht werden, dass fiir Kohdrenz und Komplementaritdt zwischen den Instrumenten der
Union fiir das auswiartige Handeln gesorgt wird und Synergien zwischen dem ENI, anderen
Instrumenten zur Finanzierung des auswértigen Handelns und den sonstigen Politik-
bereichen der Union geschaffen werden. Dies sollte auch fiir eine wechselseitige
Verstiarkung der Programme sorgen, die im Rahmen der Instrumente zur Finanzierung des

auswértigen Handelns konzipiert werden.

Die gemeinsame Strategie Afrika-EU ist fiir die Beziehungen zu den nordafrikanischen

Nachbarstaaten im Mittelmeerraum von Bedeutung.

Die Union und ihre Mitgliedstaaten sollten die Kohédrenz, Wirksamkeit und Komplemen-
taritdt ihrer jeweiligen Strategien fiir die Zusammenarbeit mit Nachbarlédndern starken. Um
zu gewdhrleisten, dass die Zusammenarbeit der Union und die Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten einander ergénzen und verstédrken, sollte, wo immer moglich und
zweckmiBig, eine gemeinsame Programmierung vorgesehen werden. Eine geeignete
Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen Gebern aulerhalb der Europdischen

Union geachtet werden sollte ebenfalls gewidhrleistet werden.
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(17)

(18)

(19)

(20)

@2y

Die im Rahmen dieser Verordnung gewéhrte Unterstlitzung der Union sollte grundsitzlich
mit den entsprechenden nationalen oder lokalen Strategien und Maflnahmen der
Partnerldnder sowie, sofern relevant, auch mit denen der Russischen Foderation

abgestimmt werden.

Die Kommission sollte sich bemiihen, die verfiigbaren Ressourcen durch den Einsatz von
Finanzierungsinstrumenten, die eine Hebelwirkung haben, so effizient wie moglich zu
nutzen. Diese Hebelwirkung konnte dadurch verstarkt werden, dass die mit diesen
Finanzierungsinstrumenten investierten und erwirtschafteten Mittel verwendet und wieder-

verwendet werden durfen.

Die Bekdmpfung des Klimawandels gehort zu den groen Herausforderungen, denen die
Union gegeniibersteht, und erfordert dringend internationales Handeln. Diese Verordnung
sollte einen Beitrag zu der in der Mitteilung der Kommission vom 29. Juni 2011 mit dem
Titel "Ein Haushalt fiir 'Europa 2020™ angekiindigten Erh6hung des Anteils der

klimabezogenen Ausgaben am Haushalt der Union auf mindestens 20 % leisten.

Ein stabiler Rahmen fiir die Zusammenarbeit mit den Nachbarlédndern in den Bereichen
Energie und Ressourcen im Einklang mit den Binnenmarktregeln der Union trégt zur

Verbesserung der Versorgungssicherheit der Union in diesen Bereichen bei.

Geschlechtergleichstellung, die Rechte der Angehdrigen von Minderheiten und die
Bekdmpfung von Diskriminierung und Ungleichheiten sind Querschnittsziele aller

MalBnahmen, die im Rahmen dieser Verordnung durchgefiihrt werden.
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(22) In den Beziehungen zu ihren Partnern weltweit engagiert sich die Union fiir die Férderung
von menschenwiirdiger Arbeit und von sozialer Gerechtigkeit sowie fiir die Ratifizierung
und wirksame Umsetzung der international anerkannten Arbeitsnormen, einschlie8lich der

Abschaffung der Kinderarbeit, und der multilateralen Umweltabkommen.

(23) In dieser Verordnung wird fiir ihre Gesamtlaufzeit eine Finanzausstattung festgesetzt, die
fiir das Europdische Parlament und den Rat im Rahmen des jéhrlichen Haushaltsverfahrens
den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der Nummer 17 der Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europédischen Parlament, dem Rat
und der Kommission iiber die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im

Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsfithrung' bildet.

(24) Die finanziellen Interessen der Union sollten wéahrend des ganzen Ausgabenzyklus durch
angemessene Mafinahmen geschiitzt werden, u. a. durch die Prévention, Aufdeckung und
Untersuchung von UnregelmaBigkeiten, die Riickforderung entgangener, rechtsgrundlos
gezahlter oder nicht widmungsgemal verwendeter Mittel und ggf. durch die Verhdngung
von Sanktionen. Diese MaBBnahmen sollten im Einklang mit den geltenden
Vereinbarungen, die mit internationalen Organisationen und Drittlindern getroffen

wurden, durchgefiihrt werden.

! ABI. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.
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(25) Damit die Unterstiitzung der Union nach dieser Verordnung angepasst werden kann, sollte
der Kommission die Befugnis iibertragen werden, gemal3 Artikel 290 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union Rechtakte zu erlassen, um die Prioritétenliste fiir die
Unterstiitzung der Union nach dieser Verordnung und die Mittelzuweisung nach
Programmart zu dndern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge
ihrer vorbereitenden Arbeiten angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverstdandigen, durchfiihrt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter
Rechtsakte sollte die Kommission gewihrleisten, dass die einschlidgigen Dokumente dem
Européischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise

ubermittelt werden.

(26) Um einheitliche Rahmenbedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung zu

schaffen, sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse iibertragen werden.

27) Die Durchfiihrungsbefugnisse im Zusammenhang mit dem mehrjahrigen einheitlichen
Unterstiitzungsrahmen, anderen Programmierungsdokumenten sowie
Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Festlegung spezifischer Vorschriften fiir die
grenziiberschreitende Zusammenarbeit sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.

182/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates' ausgeiibt werden.

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(28)

(29)

(30)

In Anbetracht der Art dieser Durchfiihrungsrechtsakte, insbesondere da sie der politischen
Ausrichtung dienen und Auswirkungen auf den Haushalt haben, sollten sie grundsitzlich
nach dem Priifverfahren angenommen werden, es sei denn, es handelt sich um MaBnahmen

von geringem finanziellem Umfang.

Gemeinsame Vorschriften und Verfahren fiir die Anwendung der Instrumente der Union
fiir die Finanzierung des auswértigen Handelns sind in der Verordnung (EU) Nr. .../2014

des Europdischen Parlaments und des Rates'” festgelegt.

Die Organisation und die Arbeitsweise des Europédischen Auswiértigen Dienstes (EAD)

sind im Beschluss 2010/427/EU des Rates” festgelegt.

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom ... zur
Festlegung gemeinsamer Vorschriften und Verfahren fiir die Anwendung der Instrumente
der Union fiir die Finanzierung des auswértigen Handelns (ABI. L ...).

Bitte im Text die Nummer und in der Fulinote die Nummer, das Datum und die
Amtsblattfundstelle der Verordnung in Dokument PE-CONS 130/13 ((2011/0415 (COD))
einfiigen.

Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 iiber die Organisation und die
Arbeitsweise des Europdischen Auswirtigen Dienstes (ABI. L 201 vom 3.8.2010, S. 30).
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(€2)) In den Landern der Européischen Nachbarschaft, in denen die Angleichung an die
Unionsvorschriften und -standards zu den politischen Schliisselpriorititen gehort, kann
entsprechende Unterstiitzung am wirksamsten seitens der Union nach dieser Verordnung
geleistet werden. In bestimmten Fillen kann diese Unterstiitzung sogar nur auf
Unionsebene bereitgestellt werden. Die Erfahrungen von Mitgliedstaaten bei diesem
Ubergang kénnen ebenfalls zum Erfolg von Reformen in Lindern der Europiischen
Nachbarschaft und zur Forderung der universellen Werte in der Européischen

Nachbarschaft beitragen.

(32) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht
werden konnen, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der
MaBnahmen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang
mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiarititsprinzip tétig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der VerhiltnisméBigkeit geht diese

Verordnung nicht iiber das zur Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Mal} hinaus.

(33) Es empfiehlt sich, die Geltungsdauer der vorliegenden Verordnung an die Geltungsdauer
der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates' anzupassen. Daher sollte die
vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 gelten —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

! Verordnung des Rates (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung
des mehrjéhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre 2014-2020 (ABI. L 347 vom 20.12.2013,
S. 884).
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TITEL 1
ZIELE UND GRUNDSATZE

Artikel 1

Allgemeine Zielsetzung und Geltungsbereich

(1) Mit dieser Verordnung wird ein Européisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) geschaffen,
um dem angestrebten Raum des gemeinsamen Wohlstands und der guten Nachbarschalft,
an dem sich die Union und die in Anhang I aufgefiihrten Lander und Gebiete (im
Folgenden "Partnerlédnder") beteiligen, ndher zu kommen, indem besondere Beziehungen
entwickelt werden, die auf Zusammenarbeit, Frieden und Sicherheit, gegenseitiger
Rechenschaftspflicht und einem gemeinsamen Bekenntnis zu den universellen Werten
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte im Einklang mit dem

EUV beruhen.

(2) Die Unterstiitzung der Union im Rahmen dieser Verordnung wird zum Nutzen der Partner-
lander und der an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit beteiligten Gebiete
eingesetzt. Sie kann auch zum gemeinsamen Nutzen der Union und ihrer Partnerlédnder

eingesetzt werden.

3) Die Unterstiitzung der Union im Rahmen dieser Verordnung kann auch eingesetzt werden,
um der Russischen Foderation die Teilnahme an der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit, an regionaler Zusammenarbeit mit Beteiligung der Union sowie an den
einschldgigen Mehrldnderprogrammen — einschlieBlich der Zusammenarbeit im

Bildungswesen, insbesondere des Studentenaustauschs — zu ermdglichen.
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(4) Die Union fordert, entwickelt und festigt durch den Dialog und die Zusammenarbeit mit
Drittlindern im Einklang mit den Grundsétzen des Volkerrechts die Werte der Freiheit, der
Demokratie sowie der universellen Giiltigkeit, Unteilbarkeit und Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Grundsdtze der Gleichheit und der
Rechtsstaatlichkeit, auf denen sie beruht. Daher hat die Finanzierung im Rahmen dieser
Verordnung nach Mallgabe dieser Werte und Grundsétze sowie der volkerrechtlichen
Verpflichtungen der Union und unter Berlicksichtigung der einschlégigen Strategien und

Standpunkte der Union zu erfolgen.

Artikel 2

Einzelziele der Unterstiitzung der Union

(1) Die Unterstiitzung der Union im Rahmen dieser Verordnung ist vorrangig darauf
ausgerichtet, zwischen der Union und den Partnerlédndern eine verstéirkte politische
Zusammenarbeit, eine vertiefte und tragfahige Demokratie, eine schrittweise
wirtschaftliche Integration sowie eine verstiarkte Partnerschaft mit den Gesellschaften und
insbesondere die Umsetzung von Partnerschafts- und Kooperationsabkommen,
Assoziationsabkommen und anderen bereits geschlossenen oder kiinftigen Abkommen
sowie gemeinsam vereinbarten Aktionsplédnen oder gleichrangigen Dokumenten zu

fordern.

PE-CONS 126/1/13 REV 1 13
DE



(2) Die Unterstiitzung der Union im Rahmen dieser Verordnung zielt insbesondere darauf ab,

a)

b)

die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Rechtsstaatlichkeit und
des Grundsatzes der Gleichheit und der Bekdmpfung aller Formen der Diskrimi-
nierung zu fordern, eine vertiefte und tragfdhige Demokratie aufzubauen, die
verantwortungsvolle Staatsfithrung zu stérken, die Korruption zu bekdmpfen, die
institutionellen Kapazititen auf allen Ebenen auszubauen und die Entwicklung einer

dynamischen Zivilgesellschaft einschlieBlich der Sozialpartner zu férdern;

eine schrittweise Integration in den Binnenmarkt der Union und eine engere sektor-
spezifische und sektoriibergreifende Zusammenarbeit zu erreichen, u. a. durch eine
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den Besitzstand der Union
und andere einschldgige internationale Standards und einen besseren Marktzugang —
u.a. auch durch weitreichende und umfassende Freihandelszonen — sowie durch den
dafiir erforderlichen Institutionenaufbau und Investitionen, insbesondere im Bereich

der Netzinfrastrukturen;

die Voraussetzungen zu schaffen fiir eine bessere Organisation der legalen Einwan-
derung und fiir die Forderung effizient gesteuerter Mobilitit, fiir die Umsetzung von
Abkommen, die im Einklang mit dem Gesamtansatz fiir Migration und Mobilitét
bereits geschlossen wurden oder noch geschlossen werden, und fiir die Férderung
personlicher Kontakte insbesondere bei Aktivitdten in den Bereichen Kultur,

Bildung, Beruf und Sport;
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3)

d)

alle Aspekte einer intelligenten, nachhaltigen und integrativen Entwicklung zu
fordern, die Armut zu verringern, u. a. durch die Entwicklung des Privatsektors,
sowie die soziale Ausgrenzung zu verringern, den Aufbau von Kapazitéten in
Wissenschaft, Bildung und insbesondere Hochschulbildung, Technik, Forschung und
Innovation zu unterstiitzen und den internen wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalt, die Entwicklung des ldndlichen Raums, die 6ffentliche
Gesundheit sowie den Umweltschutz, die Bewiltigung des Klimawandels und die

Katastrophenresilienz zu fordern;

vertrauensbildende Maflnahmen, gutnachbarliche Beziehungen und andere Mal3-
nahmen, die zur Sicherheit in jeder Form und zur Vermeidung bzw. Beilegung von

Konflikten, auch von langwierigen Konflikten, beitragen, zu fordern;

die Zusammenarbeit auf subregionaler und regionaler Ebene und in der gesamten
Europédischen Nachbarschaft sowie die grenziiberschreitende Zusammenarbeit zu

verstarken.

Das Erreichen der Einzelziele nach Absatz 1 und 2 wird insbesondere anhand der

regelméBigen Berichte der Union iiber die Umsetzung der ENP bewertet; fiir die

Bewertung der Ziele geméll Absatz 2 Buchstaben a, d und e werden die von inter-

nationalen Organisationen und anderen einschlidgigen Einrichtungen festgelegten Indikato-

ren herangezogen; fiir Absatz 2 Buchstaben b, ¢ und d ist - soweit angemessen - der Grad

der Ubernahme des Rechtsrahmens der Union durch die Partnerldnder und fiir Absatz 2

Buchstaben ¢ und f die Zahl der einschldgigen Abkommen und Kooperationsmafnahmen

relevant.
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Dabei werden vorab festgelegte, klare, transparente und gegebenenfalls ldnderspezifische
und messbare Indikatoren zur Messung der Fortschritte bei der Verwirklichung der
Einzelziele herangezogen, zu denen u. a. die Durchfiihrung angemessen iiberwachter
demokratischer Wahlen, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, eine
unabhéngige Justiz, die Zusammenarbeit in Fragen des Rechts, der Freiheit und der Sicher-
heit, das Ausmal} der Korruption, Handelsstrome, Geschlechtergleichstellung sowie
Indikatoren fiir die Messung interner wirtschaftlicher Ungleichgewichte, einschlielich der

Beschiftigungsquote, gehoren.

(4) Die Unterstiitzung der Union im Rahmen dieser Verordnung kann auch fiir andere

relevante Bereiche verwendet werden, sofern dies mit den Zielen der ENP vereinbar ist.

Artikel 3

Strategischer Rahmen

(1) Den strategischen Gesamtrahmen dieser Verordnung fiir die Programmierung und Umset-
zung der im Rahmen dieser Verordnung von der Union geleisteten Unterstiitzung bilden —
unter Wahrung des Grundsatzes der Eigenverantwortung — die Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen, die Assoziationsabkommen und sonstigen geschlossenen oder
kiinftigen Abkommen, die ein vertragliches Verhiltnis zu den Partnerldndern begriinden,
die entsprechenden Mitteilungen der Kommission, Schlussfolgerungen des Europdischen
Rates und Ratsschlussfolgerungen sowie die diesbeziiglichen Gipfelerkldrungen oder die
auf den Ministertagungen mit den Partnerlindern der ENP, auch im Rahmen der Ostlichen
Partnerschaft und der Union fiir den Mittelmeerraum, angenommenen Schlussfolgerungen

und ferner die einschldgigen EntschlieBungen des Europdischen Parlaments.
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(2) Die wichtigsten Bezugspunkte fiir die Festlegung der Prioritdten der Unterstiitzung der
Union im Rahmen dieser Verordnung und fiir die Bewertung der Fortschritte nach
Artikel 2 Absatz 3 sind die Aktionspldne oder gleichwertige zwischen Partnerldndern und
der Union in bilateralem oder multilateralem Rahmen — gegebenenfalls auch im Rahmen
der Ostlichen Partnerschaft und der siidlichen Dimension der ENP — gemeinsam

vereinbarte Dokumente wie beispielsweise die Assoziierungsagenden.

3) Besteht zwischen der Union und einem Partnerland kein Abkommen im Sinne von Absatz
1, so kann Unterstiitzung der Union im Rahmen dieser Verordnung gewéhrt werden, wenn
sie sich als zweckméiBig fiir die Verfolgung der politischen Ziele der Union erweist; sie
wird auf der Grundlage dieser Ziele unter Beriicksichtigung des spezifischen Bedarfs des

Partnerlandes programmiert.

Artikel 4

Differenzierung, Partnerschaft und Kofinanzierung

(D) Die von der Union im Rahmen dieser Verordnung fiir jedes Partnerland im Einklang mit
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a geleistete Unterstiitzung basiert auf Anreizen, gestaltet sich
in Bezug auf Art und Umfang unterschiedlich, tragt allen nachstehend aufgefiihrten
Aspekten Rechnung und spiegelt die Gegebenheiten in dem jeweiligen Partnerland wider

in Bezug auf

a)  seine Bediirfnisse, wobei Indikatoren wie Bevolkerung und Entwicklungsstand

herangezogen werden;

b)  sein Engagement fiir die gemeinsam vereinbarten politischen, wirtschaftlichen und

sozialen Reformziele sowie die Fortschritte bei ihrer Verwirklichung;
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c) sein Engagement fiir den Aufbau einer vertieften und tragfahigen Demokratie und

die diesbeziiglichen Fortschritte;

d)  seine Partnerschaft mit der Union, einschlieBlich der fiir diese Partnerschaft

angestrebten Ziele;

e) seine Aufnahmekapazitit und die potenziellen Auswirkungen der Unterstiitzung der

Union im Rahmen dieser Verordnung.

Diese Unterstiitzung findet ihren Niederschlag in den in Artikel 7 genannten Dokumenten

zur mehrjéhrigen Programmierung.

Nach Annahme der in Artikel 7 genannten Programmierungsdokumente und unbeschadet
der anderen in Absatz 1 dieses Artikels aufgefiihrten Elemente wird der Anteil der
verfligbaren Mittel, der den einzelnen Partnerldndern angeboten wird, in erster Linie an die
von ihnen erreichten Fortschritte beim Aufbau und bei der Konsolidierung einer vertieften
und tragfahigen Demokratie sowie bei der Verwirklichung der vereinbarten politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Reformziele im Einklang mit dem auf Anreizen basierenden

Konzept angepasst.

Bei Mehrlidnder-Rahmenprogrammen wird dieser Anteil nach den Fortschritten der
Partnerlédnder beim Aufbau einer vertieften und tragfahigen Demokratie bestimmt; dabei
werden auch ihre Fortschritte bei der Verwirklichung der vereinbarten Reformziele, mit

denen dazu beigetragen wird, beriicksichtigt.

Die Fortschritte der Partnerlinder werden regelmifig insbesondere mittels Fortschritts-

berichten zur ENP, die auch Trends im Vergleich zu fritheren Jahren enthalten, bewertet.

Die Gewihrung der Unterstiitzung kann bei schweren oder dauerhaften Riickschritten

tiberpriift werden.
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3)

“4)

)

Dieses Anreizkonzept gilt nicht fiir die Unterstiitzung der Zivilgesellschaft, personliche
Kontakte einschliefSlich der Zusammenarbeit zwischen lokalen Behorden, die Unterstiit-
zung bei der Verbesserung der Menschenrechtslage oder fiir krisenbedingte Unterstiit-
zungsmaBnahmen. Diese Unterstiitzung kann bei schweren oder dauerhaften Riickschritten

erhoht werden.

Das Anreizkonzept im Rahmen dieser Verordnung ist Gegenstand eines regelméafigen

Gedankenaustausches im Europdischen Parlament und im Rat.

Die Unterstiitzung der Union im Rahmen dieser Verordnung wird in der Regel gemeinsam
mit dem Empfangerland festgelegt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wirken gegebenenfalls
die folgenden interessierten Kreise an der Vorbereitung, der Durchfiihrung und dem

Uberwachung der Unionsunterstiitzung mit:
a)  nationale und lokale Behorden, und
b)  Organisationen der Zivilgesellschaft,

einschlieBlich durch Konsultationen und rechtzeitigen Zugang zu einschlégigen Informati-

onen, die es ihnen ermdglichen, in diesem Prozess eine wichtige Rolle zu spielen.
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(6) Die Unionsunterstiitzung im Rahmen dieser Verordnung wird grundsitzlich von den
Partnerlandern und anderen teilnehmenden Landern aus 6ffentlichen Mitteln, aus Beitrdgen
der Empfanger oder aus anderen Quellen kofinanziert. Unbeschadet der nach der
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Européischen Parlaments und des Rates’
einzuhaltenden sonstigen Bedingungen kann in ausreichend begriindeten Fillen und soweit
erforderlich, um die Entwicklung der Zivilgesellschaft und der nichtstaatlichen Akteure,
insbesondere kleiner Organisationen der Zivilgesellschaft, zu unterstiitzen, von den

Kofinanzierungserfordernissen abgewichen werden.

Artikel 5

Kohdirenz und Geberkoordinierung

(1) Bei der Umsetzung dieser Verordnung wird die Kohédrenz mit allen Bereichen des
auswértigen Handelns der Union sowie mit sonstigen relevanten Politikbereichen der
Union gewéhrleistet. Die im Rahmen dieser Verordnung finanzierten Mafinahmen, ein-
schlieBlich der MaBlnahmen, die von der Europdischen Investitionsbank (EIB) verwaltet
werden, stlitzen sich daher auf die in Artikel 3 Absdtze 1 und 2 genannten Dokumente fiir
die Kooperationspolitik sowie auf die spezifischen Interessen, politischen Schwerpunkte
und Strategien der Union. Sie tragen den Verpflichtungen aus multilateralen Uberein-
kiinften und internationalen Ubereinkommen Rechnung, bei denen die Union und ihre

Partnerlédnder Vertragsparteien sind.

2) Die Union, die Mitgliedstaaten und die EIB gewéhrleisten die Kohédrenz zwischen der im
Rahmen dieser Verordnung geleisteten Unterstlitzung und anderen Hilfemafnahmen der

Union, der Mitgliedstaaten und der europdischen Finanzinstitutionen.

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
25. Oktober 2012 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union und
zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABI. L 298, vom
26.10.2012, S. 1).
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3) Die Union und die Mitgliedstaaten stimmen ihre jeweiligen Unterstiitzungsprogramme ab,
um im Einklang mit den fiir die Stirkung der operationellen Koordinierung der Aul3enhilfe
und die Harmonisierung der Politik und Verfahren festgelegten Grundsitzen die Effizienz
und Wirksamkeit der Hilfe und des politischen Dialogs zu unterstiitzen und einer Uber-
schneidung bei der Finanzierung vorzubeugen. Die Koordinierung wird durch regelmiBige
Konsultationen und einen kontinuierlichen Informationsaustausch in den verschiedenen
Phasen des Hilfezyklus insbesondere vor Ort gewihrleistet. Soweit dies moglich und
zweckméBig ist, erfolgt eine gemeinsame Programmierung. Ist dies nicht moglich, so
werden andere Modalititen, wie die delegierte Zusammenarbeit und die Ubertragung von
Befugnissen, ins Auge gefasst, um eine moglichst weitgehende Koordinierung zu

gewdhrleisten.

Die Kommission berichtet {iber die gemeinsame Programmierung mit den Mitgliedstaaten
in dem Bericht nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. .../2014 " und fiigt Empfehlungen
in den Fillen bei, in denen die gemeinsame Programmierung nicht vollstdndig erreicht

wurde.

4) In Absprache mit den Mitgliedstaaten ergreift die Union alle erforderlichen Mafinahmen,
einschlieBlich Konsultationen in einer frithen Phase des Programmierungsprozesses, zur
Gewihrleistung der Komplementaritit, einer wirksamen Abstimmung sowie der
Zusammenarbeit mit multilateralen und regionalen Organisationen und Einrichtungen
einschlieBlich der europiischen und internationalen Finanzinstitutionen, der Sonder-
organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, privater und politischer

Stiftungen sowie Gebern au3erhalb der Union.

®)] In den Dokumenten gemal3 Artikel 7 Absétze 2 und 3 wird auch im Rahmen des

Moglichen auf die Téatigkeiten anderer Unionsgeber Bezug genommen.

ABL.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415
(COD)) in den Text einfligen.

PE-CONS 126/1/13 REV 1 21
DE



TITEL 11
LEITPROGRAMMIERUNG
UND MITTELZUWEISUNG

Artikel 6

Programmarten

(1) Die Programmierung der nach dieser Verordnung durch die Union gewéhrten Unter-

stliitzung erfolgt im Rahmen
a)  bilateraler Programme zur Unterstiitzung eines Partnerlandes durch die Union;

b)  von Mehrldnderprogrammen, die auf die Bewiltigung von Herausforderungen, vor
denen alle oder mehrere Partnerlédnder stehen, ausgerichtet sind — auf der Grundlage
der Priorititen der Ostlichen Partnerschaft und der siidlichen Dimension der ENP
sowie unter Beriicksichtigung der Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Union fiir
den Mittelmeerraum — sowie im Rahmen der regionalen oder subregionalen
Zusammenarbeit vor allem von zwei oder mehreren Partnerldndern, auch im Rahmen
der Nordlichen Dimension und der Schwarzmeersynergie. Dabei kann die Russische

Foderation gemif Artikel 1 Absatz 3 beteiligt werden,;

¢)  von Programmen der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit, die die Zusammen-
arbeit zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten einerseits und einem und
mehreren Partnerldandern und/oder der Russischen Foderation (im Folgenden "andere
an der grenziliberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmende Lander") andererseits
zum Gegenstand haben und in dem Gebiet beiderseits des ihnen gemeinsamen Teils

der AuBlengrenze der Union durchgefiihrt werden.
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(2) Die Prioritéten fiir die Unterstiitzung durch die Union nach dieser Verordnung sind in

Anhang II aufgefiihrt.

3) Die im Rahmen dieser Verordnung von der Union geleistete Unterstiitzung wird nach
MaBgabe der Verordnung (EU) Nr. .../2014" und — fiir die in Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe ¢ dieser Verordnung genannten Programme — zudem im Einklang mit den in
Artikel 12 dieser Verordnung genannten Durchfiihrungsbestimmungen mit spezifischen

Vorschriften fiir die grenziiberschreitende Zusammenarbeit umgesetzt.

Artikel 7

Programmierung und indikative Mittelzuweisung fiir Linder- und Mehrlinderrichtprogramme

(D) Die Richtbetridge der Mittelzuweisungen fiir Linderprogramme werden anhand der in

Artikel 4 Absatz 1 genannten Kriterien festgelegt.

2) Fiir Lander, fiir die die in Artikel 3 Absatz 2 dieser Verordnung genannten Dokumente
vorliegen, wird ein umfassender mehrjahriger einheitlicher Unterstiitzungsrahmen nach
dem in Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. .../2014* genannten Priifverfahren

angenommen. In diesem Rahmen

a)  werden die bei der Umsetzung des strategischen Rahmens erzielten Fortschritte und
die Erreichung der vorher vereinbarten Ziele sowie der Stand der Beziehungen
zwischen der Union und dem Partnerland, einschlief3lich der Ziele der Partnerschaft

des Landes mit der Union, bewertet;

ABI.: Bitte die Nummer in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) einfiigen.
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3)

b)

d)

werden die Ziele und Priorititen der Unterstiitzung der Union festgelegt, die
hauptsichlich aus denen ausgewidhlt werden, die in den in Artikel 3 Absatz 2 dieser
Verordnung genannten Dokumenten und den Strategien oder Aktionspldnen der
Partnerlidnder aufgefiihrt sind, sofern diese Strategien oder Pldne im Einklang mit
dem gesamten strategischen Rahmen stehen, und fiir die im Rahmen der

regelmifBigen Bewertung durch die Union Unterstiitzungsbedarf ermittelt wurde;
werden die erwarteten Ergebnisse angegeben und

wird die Hohe der bereitgestellten Richtbetrdge aufgeschliisselt nach Prioritét

festgelegt.

Die Richtbetridge der Mittelzuweisungen fiir den jeweiligen einheitlichen Unterstiitzungs-

rahmen werden in Form einer Spanne angegeben, wobei die Spanne zwischen den

Extremen nicht mehr als 20 % der Mittelzuweisungen betragen darf.

Die Geltungsdauer eines einheitlichen Unterstiitzungsrahmens entspricht grundsitzlich der

Laufzeit der in Artikel 3 Absatz 2 dieser Verordnung genannten einschldgigen Dokumente.

Fiir Lander, fiir die die in Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten

Dokumente nicht vorliegen, wird ein umfassendes Programmierungsdokument

einschlieBlich einer Strategie und eines Mehrjahresrichtprogramms nach dem in Artikel 16

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. .../2014" genannten Priifverfahren angenommen. Darin

a)

wird auf der Grundlage einer Analyse der Lage des betreffenden Landes, seiner
Beziehungen zur Union und der Strategien oder Aktionspléne des Partnerlandes,
sofern diese Strategien oder Aktionsplane im Einklang mit dem allgemeinen

strategischen Rahmen stehen, die Reaktionsstrategie der Union festgelegt;

ABI.: Bitte die Nummer in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) einfiigen.
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4)

b)  werden die Ziele und Prioritdten der Unterstiitzung durch die Union festgelegt;
c)  werden die erwarteten Ergebnisse angegeben und

d)  wird die Hohe der bereitgestellten Richtbetrige aufgeschliisselt nach Prioritét
festgelegt.

Die entsprechenden Richtbetridge der Mittelzuweisungen werden in Form einer Spanne
angegeben, wobei die Spanne zwischen den Extremen nicht mehr als 20 % der
Mittelzuweisungen betragen darf. Das Programmierungsdokument hat einen angemessenen

mehrjdhrigen Zeitraum abzudecken.

Fiir die Mehrldnderprogramme wird ein umfassendes Programmierungsdokument
einschlieBlich einer Strategie und eines Mehrjahresrichtprogramms nach dem in Artikel 16

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. .../2014" genannten Priifverfahren angenommen. Darin

a)  werden die Ziele und Prioritdten der Unionsunterstiitzung auf regionaler oder
subregionaler Ebene festgelegt, aus denen gegebenenfalls die Priorititen
hervorgehen, die innerhalb des Rahmens der Ostlichen Partnerschaft oder der Union

fiir den Mittelmeerraum beschlossen wurden;
b)  werden die erwarteten Ergebnisse angegeben und

c)  wird die Hohe der bereitgestellten Richtbetréige aufgeschliisselt nach Prioritdt
festgelegt.

Die Richtbetrdge der Mittelzuweisungen fiir Mehrldnderprogramme sind auf der

Grundlage transparenter und objektiver Kriterien festzulegen.

Das Programmierungsdokument hat einen angemessenen mehrjdhrigen Zeitraum

abzudecken.

*

ABL.: Bitte die Nummer in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) einfiigen.
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(5) Die Dokumente des einheitlichen Unterstiitzungsrahmens werden bei Bedarf, unter
anderem unter dem Gesichtspunkt der einschldgigen regelméfBigen Berichte der Union und
unter Berlicksichtigung der Arbeiten der durch die Abkommen mit den Partnerldndern
eingerichteten gemeinsamen Gremien, tiberpriift und kdnnen im Einklang mit dem in
Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. .../2014" genannten Priifverfahren geéndert
werden. Die in den Absétzen 3 und 4 genannten Programmierungsdokumente werden nach
der Hilfte ihrer Laufzeit oder bei Bedarf {iberpriift und konnen nach demselben Verfahren

gedndert werden.

(6) Um die Umsetzung des Anreizkonzepts nach Artikel 4 Absatz 2 zu erleichtern, wird ein
Betrag von ungefihr 10 % der Mittelausstattung nach Artikel 17 Absatz 1 Mehrléander-
Rahmenprogrammen zugewiesen, so dass die in Artikel 7 Absédtzen 2 und 3 genannten
landerspezifischen Mittelzuweisungen aufgestockt werden kdnnen. In den jeweiligen
Beschliissen der Kommission tiber die Einrichtung dieser Rahmenprogramme wird
festgelegt, welchen Landern Mittel zugewiesen werden konnen, wobei iiber die
tatsdchlichen Mittelzuweisungen in Abhéngigkeit von den Fortschritten entschieden wird,
die beim Aufbau einer vertieften und tragfahigen Demokratie sowie bei der
Verwirklichung der vereinbarten Reformziele, mit denen dazu beigetragen wird, erreicht

wurden.

(7) Die im Rahmen dieser Verordnung bereitgestellten Mittel konnen mit den Mitteln aus
anderen einschldgigen Verordnungen der Union gebiindelt werden, sofern dies fiir eine
wirksamere Umsetzung von MaBBinahmen zum gemeinsamen Nutzen der Union und ihrer
Partnerlidnder in Bereichen wie der landeriiberschreitenden Zusammenarbeit und
Netzanbindung erforderlich ist. In diesem Fall legt die Kommission fest, welche

einheitlichen Durchfiihrungsbestimmungen Anwendung finden.

ABI.: Bitte die Nummer in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) einfiigen.
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®)

©)

(10)

(In

Die Mitgliedstaaten werden gemif Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. .../2014"
in den Programmierungsprozess einbezogen. Diejenigen Mitgliedstaaten und anderen
Geber, die sich zu einer gemeinsamen Programmierung ihrer Unterstiitzung mit der Union
verpflichtet haben, werden besonders eng in diesen Prozess eingebunden. In den
Programmierungsdokumenten konnen gegebenenfalls auch ihre Beitrdge aufgefiihrt

werden.

Wenn sich Mitgliedstaaten und andere Geber zu einer gemeinsamen Programmierung ihrer
UnterstiitzungsmafBnahmen verpflichten, kann ein gemeinsames Mehrjahresprogrammie-
rungsdokument den einheitlichen Unterstiitzungsrahmen und die in den Absédtzen 3 und 4
aufgefiihrten Programmierungsdokumente ersetzen, sofern die in diesen Absdtzen

festgelegten Voraussetzungen erfiillt sind.

In Krisenfillen und bei Bedrohungen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der
Menschenrechte und Grundfreiheiten oder bei natiirlichen oder von Menschen ausgeldsten
Katastrophen kann eine Ad-hoc-Uberpriifung der Programmierungsdokumente vorge-
nommen werden. Diese Dringlichkeitsiiberpriifung soll die Kohdrenz zwischen der Politik
der Union, der auf der Grundlage dieser Verordnung durch die Union gewéhrten Unter-
stiitzung und der Unterstiitzung, die im Rahmen anderer Instrumente der Union zur
Finanzierung des auswirtigen Handelns geleistet wird, gewahrleisten. Aufgrund dieser
Dringlichkeitsiiberpriifung kénnen Anderungen der Programmierungsdokumente
beschlossen werden. In diesem Fall leitet die Kommission die geédnderten
Programmierungsdokumente innerhalb eines Monats nach ihrer Annahme zur

Kenntnisnahme an das Européische Parlament und den Rat weiter.

Bei jeder Programmplanung oder Uberpriifung von Programmen, die nach der
Veroffentlichung des in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. .../2014* genannten
Halbzeitbewertungsberichts erfolgt, wird den Ergebnissen, Erkenntnissen und

Schlussfolgerungen des Berichts Rechnung getragen.

ABI.: Bitte die Nummer in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) einfiigen.
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TITEL III

GRENZUBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 8

Geografischer Anwendungsbereich

(1) Die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe ¢ genannten Programme fiir grenziiberschreitende

Zusammenarbeit konnen aufgestellt werden fiir

a)

b)

Landgrenzen zwischen Gebietseinheiten der Ebene 3 der gemeinsamen
Klassifikation der Gebietseinheiten fiir die Statistik (NUTS), oder einer
entsprechenden Ebene, von Mitgliedstaaten und anderen an der grenziiber-
schreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Léndern, unbeschadet etwaiger
Anpassungen zur Sicherstellung der Kohdrenz und Kontinuitdt des

Kooperationsprogramms im Einklang mit Artikel 9 Absatz 4;

Seegrenzen, zwischen Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 3, oder einer entsprechen-
den Ebene, von Mitgliedstaaten und anderen an der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit teilnehmenden Landern, die hochstens 150 km voneinander entfernt
sind, unbeschadet etwaiger Anpassungen zur Sicherstellung der Kohérenz und

Kontinuitit des Kooperationsprogramms;

Meeresbecken, deren Kiistengebiete zur NUTS-Ebene 2 oder einer entsprechenden
Ebene gehoren und die mehreren Mitgliedstaaten und anderen an der grenziiber-

schreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Landern gemeinsam sind.
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3)

“4)

)

Zur Gewihrleistung der Fortfithrung der bestehenden Zusammenarbeit und in anderen
begriindeten Féllen kann es im Interesse der Programmziele Gebietseinheiten, die an die in
Absatz 1 genannten Gebietseinheiten angrenzen, gestattet werden, an Programmen der
grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teilzunehmen. Die Voraussetzungen, unter denen
angrenzende Gebietseinheiten an der Zusammenarbeit teilnehmen konnen, werden in

gemeinsamen operationellen Programmen festgelegt.

In begriindeten Fillen konnen wichtige soziale, wirtschaftliche und kulturelle Zentren in
Mitgliedstaaten oder anderen an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teil-
nehmenden Lindern, die nicht an eine forderfahige Gebietseinheit angrenzen, einbezogen
werden, sofern dadurch ein Beitrag zur Verwirklichung der im Programmierungsdokument
festgelegten Ziele geleistet wird. Die Voraussetzungen, unter denen diese Zentren an der
Zusammenarbeit teilnehmen kdnnen, werden in gemeinsamen operationellen Programmen

festgelegt.

Werden Programme gemil3 Absatz 1 Buchstabe b aufgestellt, kann die Kommission in
Abstimmung mit den Teilnehmern vorschlagen, dass der geografische Anwendungsbereich
auf die gesamte Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in deren Gebiet sich die Gebietseinheit
der NUTS-Ebene 3 befindet, ausgedehnt wird.

Die grenziiberschreitende Zusammenarbeit wird dahin gehend ausgerichtet, dass sie mit

den Zielen bestehender und kiinftiger makroregionaler Strategien iibereinstimmt.
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Artikel 9

Programmierung und Mittelzuweisung fiir grenziiberschreitende Zusammenarbeit

(1) Es wird ein Programmierungsdokument ausgearbeitet, in dem Folgendes festgelegt wird:

a)

b)

d)

g)

die strategischen Ziele der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit und die

Priorititen und erwarteten Ergebnisse dieser Zusammenarbeit;
die Liste der aufzustellenden gemeinsamen operationellen Programme;

die vorlaufige Aufschliisselung der Mittel zwischen den in Artikel 8 Absatz 1 Buch-
staben a und b genannten Programmen, die an Land- und Seegrenzen durchgefiihrt
werden, und den in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe ¢ genannten Programmen fiir

Meeresbecken;

die Mehrjahresrichtbetréige fiir die einzelnen gemeinsamen operationellen

Programme;

die Gebietseinheiten, die zur Teilnahme an den einzelnen gemeinsamen operationel-
len Programmen berechtigt sind, sowie die in Artikel 8 Absétze 2, 3 und 4 aufge-

fiihrten Gebietseinheiten und Zentren;

der Richtbetrag, der ggf. fiir die Unterstiitzung des horizontalen Kapazititsausbaus,
die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch zwischen Programmen zur Verfligung

steht;

die Beitridge zu ldnderiibergreifenden Programmen nach der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates', an denen Partnerlinder

und/oder die Russische Foderation teilnehmen.

! Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstiitzung des Ziels "Europdische

territoriale Zusammenarbeit" aus dem Européischen Fonds fiir regionale Entwicklung (ABI.
L 347 vom 20.12.2013, S. 259).
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Das Programmierungsdokument gilt fiir einen Zeitraum von sieben Jahren und wird von
der Kommission nach dem in Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. ... /2014
genannten Priifverfahren angenommen. Es wird nach der Halfte der Laufzeit oder bei

Bedarf iiberpriift und kann nach demselben Verfahren iiberarbeitet werden.

2) Die gemeinsamen operationellen Programme werden aus EFRE kofinanziert. Die Hohe
dieses Beitrags aus EFRE wird gemél Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1299/2013 festgelegt. Fiir die Verwendung dieses Finanzbeitrags gelten die

Bestimmungen dieser Verordnung.

3) Uber das durch die Verordnung (EU) Nr. .../2014" geschaffene Instrument fiir
Heranfiihrungshilfe konnen gemeinsame operationelle Programme kofinanziert werden, an
denen in Anhang I dieses Instruments genannte Beglinstigte beteiligt sind. Fiir die

Verwendung dieses Kofinanzierungsbeitrags gilt diese Verordnung.

(4) Die fiir die gemeinsamen operationellen Programme bereitgestellten Richtbetrége richten
sich nach objektiven Kriterien, insbesondere nach der Bevolkerung der forderfahigen
Gebietseinheiten im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstaben a, b und c. Bei der
Festlegung der Richtbetrage konnen Anpassungen vorgenommen werden, die der
Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhéltnisses zwischen den aus dem EFRE und den
nach dieser Verordnung finanzierten Beitrdgen und weiteren Faktoren, die die Intensitét
der Zusammenarbeit beeinflussen, etwa den spezifischen Merkmalen der Grenzgebiete und

ihren Kapazititen fiir die Verwaltung und Aufnahme der Unionshilfe, Rechnung tragen.

ABIL.: Bitte die Nummer in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) einfiigen.
ABI.: Bitte die Nummer in Dokument PE-CONS 123/13 (2011/0404 (COD)) einfiigen.

*%
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(1

2

3)

Artikel 10

Gemeinsame operationelle Programme

Die grenziiberschreitende Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen mehrjihriger gemeinsamer
operationeller Programme, die zur Forderung der Zusammenarbeit an einer Grenze oder
einer Gruppe von Grenzen mehrjahrige MaBBnahmen vorsehen, mit denen kohérente prio-
ritdre Ziele verfolgt werden und die mit Unterstiitzung durch die Union durchgefiihrt
werden konnen. Die gemeinsamen operationellen Programme beruhen auf den Program-
mierungsdokumenten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1. Diese umfassen eine Beschreibung
der Verwaltungs- und Kontrollsysteme, insbesondere der in Artikel 11 Absatz 2 und

Artikel 12 Absatz 2 genannten Elemente.

Die gemeinsamen operationellen Programme fiir Land- und Seegrenzen werden fiir jede
Grenze auf der entsprechenden Gebietsebene erstellt und gelten fiir forderfahige Gebiets-
einheiten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten und einem oder mehreren der anderen an

der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Lander.

Die gemeinsamen operationellen Programme fiir Meeresbecken sind multilateraler Art und
werden auf der entsprechenden Gebietsebene erstellt; sie umfassen die forderfiahigen, an
einem gemeinsamen Meeresbecken gelegenen Gebietseinheiten in mehreren
teilnehmenden Landern, zu denen mindestens ein Mitgliedstaat und eines der anderen an
der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Lander z&hlen. Sie konnen
bilaterale Tétigkeiten einschlieBen, die die Zusammenarbeit zwischen einem Mitgliedstaat
und einem der anderen an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden

Léander unterstutzen.
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4) Innerhalb eines Jahres nach Genehmigung des Programmierungsdokuments nach Artikel 9
Absatz 1 und im Anschluss an den Erlass der Durchfiithrungsbestimmungen mit
spezifischen Vorschriften flir die grenziiberschreitende Zusammenarbeit legen die
teilnehmenden Lander der Kommission gemeinsam Vorschlige fiir gemeinsame
operationelle Programme vor. Die Kommission nimmt die gemeinsamen operationellen
Programme nach Priifung ihrer Vereinbarkeit mit dieser Verordnung, dem
Programmierungsdokument und den Durchfiihrungsbestimmungen innerhalb einer in den
Durchfiihrungsbestimmungen festgelegten Frist an. Die Kommission legt die gemeinsamen
operationellen Programme binnen eines Monats nach ihrer Annahme informationshalber

dem Europiischen Parlament und den Mitgliedstaaten vor.

(5) Gebiete, die nicht zu den Mitgliedstaaten oder den anderen an der grenziiber—schreitenden
Zusammenarbeit teilnehmenden Lindern gehoren, aber an forderfédhige Gebiete im Sinne
von Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b angrenzen oder an einem Meeresbecken liegen,
fiir das ein gemeinsames operationelles Programm aufgestellt wird, konnen an einem
gemeinsamen operationellen Programm teilnehmen und Unterstiitzung der Union im
Rahmen dieser Verordnung im Einklang mit den im Programmierungsdokument nach

Artikel 9 Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen erhalten.

(6) Die Kommission und die beteiligten Lander ergreifen geeignete Mallnahmen, um zu
gewdhrleisten, dass die nach dieser Verordnung erstellten Programme der grenziiber-
schreitenden Zusammenarbeit insbesondere fiir Seebecken und die Programme der trans-
nationalen Zusammenarbeit gemil3 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013, deren
geographische Anwendungsbereiche sich teilweise liberschneiden, vollstdndig kohérent

sind und sich gegenseitig verstirken.
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(7) Die gemeinsamen operationellen Programme konnen auf Veranlassung der teilnehmenden

Léander oder der Kommission iiberarbeitet werden, u.a. um

a)  auf Anderungen der Schwerpunkte der Zusammenarbeit oder soziokonomischen

Entwicklungen zu reagieren,

b)  den Ergebnissen der Durchfiihrung der betreffenden Mafinahmen und des

Uberwachungs- und Bewertungsprozesses Rechnung zu tragen,

c) erforderlichenfalls die Hohe der Gemeinschaftshilfe anzupassen und eine

Neuverteilung der Mittel vorzunehmen.

(8) Bis zum Ende des Kalenderjahres, das auf das Jahr der Annahme der gemeinsamen
operationellen Programme folgt, schliet die Kommission eine Finanzierungsvereinbarung
mit den anderen an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Léndern.
Diese Finanzierungsvereinbarung umfasst die Rechtsvorschriften, die fiir die Umsetzung
eines gemeinsamen operationellen Programms erforderlich sind, und kann von den anderen
teilnehmenden Landern und der in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe ¢ genannten
Verwaltungsstelle oder von dem Land, in dem die Verwaltungsstelle ihren Sitz hat,

mitunterzeichnet werden.

Falls erforderlich wird zwischen den teilnehmenden Landern und der Verwaltungsstelle
eine Vereinbarung - zum Beispiel in Form eines Memorandum of Understanding - {iber die
besonderen finanziellen Verpflichtungen und die Programmdurchfiihrungsmodalitdten der
betreffenden Lander, einschlieBlich ihrer Aufgaben und Zusténdigkeiten in Bezug auf die

Leitung und Verwaltung des Programms geschlossen.
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)

(10)

(In

(12)

Ein gemeinsames operationelles Programm mit mehr als einem der anderen an der grenz-
iiberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Lander wird aufgelegt, wenn mindestens
eines der anderen an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Lénder
die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet. Andere an der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit teilnehmende Lander, die durch ein bestehendes Programm gefordert
werden, konnen sich jederzeit durch Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung an

dem Programm beteiligen.

Verpflichtet sich ein beteiligtes Land zur Kofinanzierung eines gemeinsamen
operationellen Programms, werden in diesem Programm die Modalitdten und
erforderlichen SchutzmaBnahmen fiir die Bereitstellung, den Einsatz und die Uberwachung
der Kofinanzierungsmittel sowie die einschldgige Rechnungspriifung festgelegt. Die
entsprechende Finanzierungsvereinbarung wird von allen teilnehmenden Léndern und der
Verwaltungsstelle des gemeinsamen operationellen Programms oder von dem Land, in

dem die Verwaltungsstelle ihren Sitz hat, unterzeichnet.

Gemeinsame operationelle Programme koénnen auch Finanzbeitrdge von und zu
Finanzierungsinstrumenten vorsehen, mit denen Zuschiisse geméal den fiir diese
Instrumente geltenden Bestimmungen kombiniert werden kdnnen, sofern dies zur

Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen operationellen Programme beitréagt.

Die teilnehmenden Liander und gegebenenfalls ihre lokalen Behorden wihlen nach dem
Grundsatz der Partnerschaft gemeinsam Vorhaben, die mit den Zielen und MaBBnahmen
eines gemeinsamen operationellen Programms im Einklang stehen, fiir eine Unterstiitzung

durch die Union aus.
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(13) In besonderen und ausreichend begriindeten Féllen, in denen

a)  aufgrund von Problemen in den Beziehungen zwischen den teilnehmenden Léndern
oder zwischen der Union und einem anderen an der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit teilnehmenden Land kein gemeinsames operationelles Programm

vorgelegt werden kann,

b) ein gemeinsames operationelles Programm aufgrund von Problemen in den

Beziehungen zwischen den teilnehmenden Landern nicht durchgefiihrt werden kann,

c) die teilnehmenden Lénder der Kommission bis zum 30. Juni 2017 kein gemeinsames

operationelles Programm vorgelegt haben, oder

d) keines der anderen an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden
Léander, die an dem Programm teilnehmen, die entsprechende Finanzierungs-
vereinbarung bis zum Ende des Jahres nach der Annahme des Programms

unterzeichnet hat,

unternimmt die Kommission nach Riicksprache mit dem/den betroffenen Mitgliedstaat/en
die erforderlichen Schritte, um es dem/den betroffenen Mitgliedstaat/en zu ermoglichen,
den Beitrag des EFRE zu dem gemeinsamen operationellen Programm gemif Artikel 4

Absitze 7 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 in Anspruch zu nehmen.

(14) Mittelbindungen fiir MaBBnahmen oder Programme im Rahmen der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit, deren Durchfiihrung sich iiber mehr als ein Haushaltsjahr erstreckt,

konnen in mehrere Jahrestranchen unterteilt werden.
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Artikel 11

Verwaltung der gemeinsamen operationellen Programme

Die gemeinsamen operationellen Programme werden in der Regel nach dem Prinzip der
geteilten Verwaltung mit Mitgliedstaaten durchgefiihrt. Die teilnehmenden Lander kénnen
jedoch eine indirekte Mittelverwaltung durch eine in der Verordnung (EU, Euratom) Nr.
966/2012 aufgefiihrte Einrichtung und im Einklang mit den in Artikel 12 Absatz 2 der

vorliegenden Verordnung genannten Durchfiihrungsbestimmungen vorschlagen.

Auf Grundlage der zur Verfligung stehenden Informationen vergewissert sich die Kommis-
sion, dass — im Falle der geteilten Verwaltung — der Mitgliedstaat bzw. — im Falle der
indirekten Verwaltung — das andere an der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teil-
nehmende Land oder die internationale Organisation Verwaltungs- und Kontrollsysteme
eingerichtet haben und einsetzen, die der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012, der
vorliegenden Verordnung und den in Artikel 12 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung

genannten Durchfiihrungsbestimmungen entsprechen.

Die betreffenden Mitgliedstaaten, die anderen an der grenziiberschreitenden Zusammen-
arbeit teilnehmenden Liander und die internationalen Organisationen gewihrleisten das
reibungslose Funktionieren des Verwaltungs- und Kontrollsystems, die Recht- und
OrdnungsmaéBigkeit der zugrunde liegenden Vorgidnge sowie die Einhaltung des Grund-
satzes der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung. Sie sind fiir die Verwaltung und

Kontrolle der Programme zusténdig.
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Die Kommission kann den betreffenden Mitgliedstaat oder das andere an der grenziiber-
schreitenden Zusammenarbeit teilnehmende Land oder die internationale Organisation
auffordern, eine bei der Kommission eingereichte Beschwerde hinsichtlich der Auswahl
oder Durchfiihrung eines gemél diesem Titel finanzierten Vorhabens oder des Funktionie-

rens des Verwaltungs- und Kontrollsystems zu untersuchen.

3) Um eine angemessene Vorbereitung der Umsetzung gemeinsamer operationeller
Programme zu ermoglichen, sind Ausgaben, die nach der Einreichung eines gemeinsamen

operationellen Programms bei der Kommission anfallen, ab 1. Januar 2014 forderfahig.

(4) Ist die Forderfahigkeit nach Artikel 8 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. .../2014".
beschrinkt, so kann die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Einrichtung, die
fiir die Einleitung von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschldgen und
Ausschreibungen zusténdig ist, nach Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. .../2014* Bieter, Antragsteller und Bewerber aus nicht forderfiahigen

Léandern oder Waren mit nicht forderfadhigem Ursprung als forderfahig zulassen.

Artikel 12

Durchfiihrungsbestimmungen fiir die grenziiberschreitende Zusammenarbeit

(1) Die Durchfiihrungsbestimmungen mit spezifischen Vorschriften fiir die Durchfiihrung
dieses Titels werden nach dem in Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. .../2014*

genannten Priifverfahren angenommen.

ABIL.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 130/13
(2011/0415(COD)) einfiigen.
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(2) Die Durchfiithrungsbestimmungen umfassen u.a. detaillierte Vorschriften iiber Folgendes:

a)

b)

d)

g)

Kofinanzierungssatz und -methoden;

Inhalt, Vorbereitung, Anderung und Abschluss gemeinsamer operationeller

Programme;

Rolle und Funktion der Programmstrukturen, beispielsweise des parititischen
Uberwachungsausschusses, der Verwaltungsstelle und des dazugehdrigen gemein-
samen technischen Sekretariats, einschlieBlich ihrer Stellung, Zusammensetzung,
Rechenschaftspflicht und Zustindigkeiten, Beschreibung der Verwaltungs- und
Kontrollsysteme und Auflagen fiir die technische und finanzielle Verwaltung der

Unionsunterstiitzung einschlieBlich der Forderfahigkeit der Ausgaben;
Einziehungsverfahren in allen teilnehmenden Lindern;

Uberwachung und Bewertung;

Sichtbarkeit und Informationsmaflnahmen,;

geteilte und indirekte Verwaltung nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr.
../2014"

ABIL.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 130/13

(2011/0415(COD)) einfiigen.
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TITEL IV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 13
Befugnisiibertragung

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemif Artikel 14 delegierte Rechtsakte zur
Anderung des Anhangs II zu erlassen. Insbesondere erlisst die Kommission nach Verdffentlichung
des Halbzeitiiberpriifungsberichts und auf der Grundlage der in diesem Bericht ausgesprochenen

Empfehlungen bis zum 31. Mirz 2018 einen delegierten Rechtsakt zur Anderung des Anhangs II.
Artikel 14
Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemif Artikel 13 wird der Kommission
bis zum 31. Dezember 2020 {ibertragen.
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3) Die Befugnisiibertragung gemal Artikel 13 kann vom Europdischen Parlament oder vom
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss liber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner
Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss iiber
den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht

berihrt.

4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, libermittelt sie ihn gleichzeitig

dem Europdischen Parlament und dem Rat.

&) Ein delegierter Rechtsakt, der gemal3 Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn
weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament und den Rat Einwiinde
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europidische Parlament und der Rat
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwinde erheben werden. Auf
Initiative des Européischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate

verldngert.
Artikel 15
Ausschuss

Die Kommission wird vom Ausschuss fiir das Europédische Nachbarschaftsinstrument unterstiitzt.

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
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Artikel 16

Teilnahme von nicht unter Artikel 1 fallenden Drittlindern

(1) Unter hinreichend begriindeten Umstédnden kann die Kommission auf Einzelfallbasis
beschlieBen, zur Gewéhrleistung von Kohédrenz und Wirksamkeit der Unionsfinanzierung
oder zur Verstiarkung der regionalen oder transregionalen Zusammenarbeit bestimmte
FordermaBnahmen gemiB Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. .../2014" auf Lander und

Gebiete auszuweiten, die andernfalls keinen Anspruch auf eine Finanzierung hétten.

Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. .../2014* konnen natiirliche
und juristische Personen aus den betreffenden Landern und Gebieten an den Verfahren fiir

die Durchfiihrung dieser MaBBnahmen teilnehmen.

(2) Die Moglichkeiten nach Absatz 1 kdnnen in den in Artikel 7 genannten

Programmierungsdokumenten vorgesehen werden.

Artikel 17

Mittelausstattung

(1) Die Finanzausstattung fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung wird fiir den Zeitraum von
2014 bis 2020 auf 15 432 634 000 EUR zu jeweiligen Preisen festgelegt. Bis zu 5 % der
Finanzausstattung werden fiir die Programme der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit

geméil Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe ¢ zur Verfligung gestellt.

ABI.: Bitte die Nummer in Dokument PE-CONS 130/13 (2011/0415 (COD)) einfiigen.
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3)

Die jdhrlichen Mittel werden vom Europdischen Parlament und vom Rat innerhalb der

Grenzen des mehrjdhrigen Finanzrahmens bewilligt.

Im Einklang mit Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des
Europiischen Parlaments und des Rates' wird zur Stirkung der internationalen Dimension
der Hochschulbildung ein Richtbetrag in Hohe von 1 680 000 000 EUR aus den
verschiedenen Instrumenten zur Finanzierung des auswértigen Handelns, nimlich dem
Instrument fiir Entwicklungszusammenarbeit, eingerichtet durch Verordnung (EU)

Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Ratesz*, dem ENI, dem Instrument fiir
Heranfiihrungshilfe, eingerichtet durch Verordnung (EU) Nr. .../2014 "und dem
Partnerschaftsinstrument, eingerichtet durch Verordnung (EU) Nr. .../2014 des
Europdischen Parlaments und des Rates***, bereitgestellt, und zwar fiir Manahmen im
Zusammenhang mit der Lernmobilitét nach oder aus Partnerldndern im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 sowie fiir die Zusammenarbeit und den Politikdialog mit
Behorden, Einrichtungen und Organisationen aus diesen Landern. Fiir die Verwendung

dieser Mittel gilt die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013.

ek

ek

Verordnung Nr. 1288/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember
2013 zur Einrichtung von "Erasmus+", dem Programm der Union fiir allgemeine und
berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Authebung der Beschliisse Nr.
1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S.
50).

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom ... zur
Schaffung eines Finanzierungsinstruments fiir die Entwicklungszusammenarbeit fiir den
Zeitraum 2014-2020 (ABL. L ...)..

ABL.: Bitte die Nummer in den Text und in die FuBBnote einfiigen und das Datum und die
Amtsblattfundstelle in die FuBBnote der Verordnung in Dokument PE-CONS 127/13
(2011/0406 (COD)).aufnehmen.

ABIL.: Bitte die Nummer in den Text und in die FuBBnote einfiigen und das Datum und die
Amtsblattfundstelle in die FuBnote der Verordnung in Dokument PE-CONS 123/13
(2011/0404 (COD)) aufnehmen.

Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom ... zur
Schaffung eines Partnerschaftsinstruments fiir die Zusammenarbeit mit Drittstaaten (ABI.
L..).

ABIL.: Bitte die Nummer in den Text und in die FuBBnote einfiigen und das Datum und die
Amtsblattfundstelle in die FuBnote der Verordnung in Dokument PE-CONS 128/13
(2011/0411(COD)) aufnehmen.
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Die Bereitstellung der Mittel erfolgt im Wege von zwei Mehrjahreszuweisungen fiir die
ersten vier bzw. die restlichen drei Jahre. Die Zuweisung dieser Mittel spiegelt sich
entsprechend dem festgestellten Bedarf und den festgelegten Priorititen der betreffenden
Léander in den Mehrjahresrichtprogrammen gemél dieser Verordnung wider. Treten
wichtige unvorhergesehene Ereignisse oder entscheidende politische Anderungen ein,
konnen die Zuweisungen geméal den politischen Priorititen fiir das auswértigen Handeln

der Union angepasst werden.
Artikel 18
Europdischer Auswdrtiger Dienst
Diese Verordnung wird im Einklang mit dem Beschluss 2010/427/EU angewandt.
Artikel 19
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union

in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straflburg

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates

Der Prisident Der Prdsident
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Partnerlander im Sinne des Artikels 1 sind:

Algerien
Armenien
Aserbaidschan
Belarus

Agypten
Georgien

Israel

Jordanien
Libanon

Libyen

Republik Moldau
Marokko
besetztes palédstinensisches Gebiet
Syrien

Tunesien

Ukraine

ANHANG I
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ANHANG 11
Prioritaten der Unterstiitzung durch die Union nach dieser Verordnung

Zur Unterstiitzung des Fortschritts bei der Verwirklichung der Einzelziele nach Artikel 2 kann die
Finanzierung durch die Union, auch unter Beriicksichtigung der in Artikel 3 Absatz 2 genannten
gemeinsam vereinbarten Dokumente, auf die in den Nummern 1, 2 und 3 dieses Anhangs genannten

Prioritdten gerichtet sein.

Einige dieser Priorititen kénnen fiir mehr als eine Programmart relevant sein. Etwaige Anderungen

dieser vorldufigen Prioritétenliste tragen dem Grundsatz der gemeinsamen Tragerschaft Rechnung.

Querschnittsthemen wie vertiefte und tragfahige Demokratie, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, Korruptionsbekdmpfung sowie Umwelt werden im Rahmen dieser Prioritdten

behandelt.

1. Die Unterstiitzung durch die Union auf bilateraler Ebene zielt, soweit angemessen, unter

anderem auf die folgenden Priorititen ab:

— Menschenrechte, verantwortungsvolle Staatsfiihrung und Rechtstaatlichkeit,
einschlieBlich Reform der Justiz, der 6ffentlichen Verwaltung und des

Sicherheitssektors;

— institutionelle Zusammenarbeit und Kapazititenaufbau, auch zum Zweck der

Umsetzung von Vereinbarungen der Union;

— Unterstiitzung der Akteure der Zivilgesellschaft und ihrer Rolle bei den

Reformprozessen und beim demokratischen Ubergang;
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—  nachhaltige und breitenwirksame Wirtschaftsentwicklung, auch auf regionaler und

lokaler Ebene, und territorialer Zusammenbhalt;

— Entwicklung des Sozialbereichs, insbesondere fiir junge Menschen, mit Schwerpunkt

auf sozialer Gerechtigkeit sowie Zusammenhalt und Beschiftigung;

—  Entwicklung des Handels und des Privatsektors, unter anderem durch die Férderung
kleiner und mittlerer Unternehmen, der Beschéftigung und der Schaffung vertiefter

und umfassender Freihandelszonen;

— Landwirtschaft und Entwicklung des ldndlichen Raums, einschlielich

Erndhrungssicherheit;
— nachhaltige Bewirtschaftung natiirlicher Ressourcen;
— Energiesektor mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz und erneuerbaren Energien;
- Verkehr und Infrastruktur;

—  Bildung und Kompetenzentwicklung, einschlieBlich der beruflichen Aus- und

Weiterbildung;
— Mobilitéts- und Migrationsmanagement, einschlieBlich Migrantenschutz;

—  vertrauensbildende und andere Maflnahmen, die zur Vermeidung bzw. Beilegung
von Konflikten beitragen, einschlielich der Unterstiitzung der betroffenen

Bevolkerung und des Wiederaufbaus.

Die in dieser Nummer genannten Prioritdten konnen zu einem oder mehreren Zielen dieser

Verordnung beitragen.
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Die Unterstiitzung durch die Union auf Mehrldnderbasis zielt, soweit angemessen, unter

anderem auf die folgenden Priorititen ab:

Menschenrechte, verantwortungsvolle Staatsfithrung und Rechtsstaatlichkeit;
institutionelle Zusammenarbeit und Kapazititenaufbau;

regionale Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der Ostlichen Partnerschaft, der
Union fiir den Mittelmeerraum und der Partnerschaft fiir Demokratie und

gemeinsamen Wohlstand;

Hochschulbildung und Kompetenzentwicklung, Mobilitét von Studenten und

akademischem Personal, Jugend und Kultur;

nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung des Handels und des Privatsektors

und Unterstiitzung kleiner und mittlerer Unternehmen;
Energiesektor, einschlieBlich Energienetze;
Verkehr und Infrastrukturverbund;

nachhaltige Bewirtschaftung natiirlicher Ressourcen, einschlieBlich Gewdsser,
umweltvertrigliches Wachstum, Umwelt sowie Anpassung an den Klimawandel und

Klimaschutz;
Unterstiitzung der Zivilgesellschaft;

Mobilitdts- und Migrationsmanagement;
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—  vertrauensbildende Maflnahmen und andere Maflnahmen, die zur Vermeidung bzw.

Beilegung von Konflikten beitragen.

Die in dieser Nummer genannten Prioritdten konnen zu einem oder mehreren Zielen dieser

Verordnung beitragen.

3. Die Unterstiitzung durch die Union im Rahmen der Programme der grenziiberschreitenden

Zusammenarbeit zielt gegebenenfalls auf die folgenden Prioritédten ab:
— Wirtschaftliche und soziale Entwicklung;

- Umwelt, 6ffentliche Gesundheit und Sicherheit;

— freier Personen-, Waren- und Kapitalverkehr.

Die in dieser Nummer genannten Prioritdten stellen gemeinsame Anliegen dar. Sie bilden
den Rahmen fiir die Herausarbeitung spezifischer Priorititen mit den an der
grenziiberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Landern. Die Organisationen der
Zivilgesellschaft werden in die Ausarbeitung der Programme einbezogen und zusammen

mit den lokalen und regionalen Behorden die Hauptbegiinstigten dieser Programme sein.
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Mittelzuweisung nach Programmart
Bilaterale Programme: bis zu 80 %
Mehrldnderprogramme: bis zu 35 %

Grenziiberschreitende Zusammenarbeit: bis zu 5 %
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	a) die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Rechtsstaatlichkeit und des Grundsatzes der Gleichheit und der Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung zu fördern, eine vertiefte und tragfähige Demokratie aufzubauen, die verantwortungsv...
	b) eine schrittweise Integration in den Binnenmarkt der Union und eine engere sektorspezifische und sektorübergreifende Zusammenarbeit zu erreichen, u. a. durch eine Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den Besitzstand der Union und...
	c) die Voraussetzungen zu schaffen für eine bessere Organisation der legalen Einwanderung und für die Förderung effizient gesteuerter Mobilität, für die Umsetzung von Abkommen, die im Einklang mit dem Gesamtansatz für Migration und Mobilität bereits ...
	d) alle Aspekte einer intelligenten, nachhaltigen und integrativen Entwicklung zu fördern, die Armut zu verringern, u. a. durch die Entwicklung des Privatsektors, sowie die soziale Ausgrenzung zu verringern, den Aufbau von Kapazitäten in Wissenschaf...
	e) vertrauensbildende Maßnahmen, gutnachbarliche Beziehungen und andere Maßnahmen, die zur Sicherheit in jeder Form und zur Vermeidung bzw. Beilegung von Konflikten, auch von langwierigen Konflikten, beitragen, zu fördern;
	f) die Zusammenarbeit auf subregionaler und regionaler Ebene und in der gesamten Europäischen Nachbarschaft sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu verstärken.
	Dabei werden vorab festgelegte, klare, transparente und gegebenenfalls länderspezifische und messbare Indikatoren zur Messung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Einzelziele herangezogen, zu denen u. a. die Durchführung angemessen überwachter...
	a) seine Bedürfnisse, wobei Indikatoren wie Bevölkerung und Entwicklungsstand herangezogen werden;
	b) sein Engagement für die gemeinsam vereinbarten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformziele sowie die Fortschritte bei ihrer Verwirklichung;
	c) sein Engagement für den Aufbau einer vertieften und tragfähigen Demokratie und die diesbezüglichen Fortschritte;
	d) seine Partnerschaft mit der Union, einschließlich der für diese Partnerschaft angestrebten Ziele;
	e) seine Aufnahmekapazität und die potenziellen Auswirkungen der Unterstützung der Union im Rahmen dieser Verordnung.
	Diese Unterstützung findet ihren Niederschlag in den in Artikel 7 genannten Dokumenten zur mehrjährigen Programmierung.
	Bei Mehrländer-Rahmenprogrammen wird dieser Anteil nach den Fortschritten der Partnerländer beim Aufbau einer vertieften und tragfähigen Demokratie bestimmt; dabei werden auch ihre Fortschritte bei der Verwirklichung der vereinbarten Reformziele, mit...
	Die Fortschritte der Partnerländer werden regelmäßig insbesondere mittels Fortschrittsberichten zur ENP, die auch Trends im Vergleich zu früheren Jahren enthalten, bewertet.
	Die Gewährung der Unterstützung kann bei schweren oder dauerhaften Rückschritten überprüft werden.
	a) nationale und lokale Behörden, und
	b) Organisationen der Zivilgesellschaft,
	einschließlich durch Konsultationen und rechtzeitigen Zugang zu einschlägigen Informationen, die es ihnen ermöglichen, in diesem Prozess eine wichtige Rolle zu spielen.
	Die Kommission berichtet über die gemeinsame Programmierung mit den Mitgliedstaaten in dem Bericht nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. .../201413F* und fügt Empfehlungen in den Fällen bei, in denen die gemeinsame Programmierung nicht vollständig ...
	a) bilateraler Programme zur Unterstützung eines Partnerlandes durch die Union;
	b) von Mehrländerprogrammen, die auf die Bewältigung von Herausforderungen, vor denen alle oder mehrere Partnerländer stehen, ausgerichtet sind – auf der Grundlage der Prioritäten der Östlichen Partnerschaft und der südlichen Dimension der ENP sowie u...
	c) von Programmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die die Zusammenarbeit zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten einerseits und einem und mehreren Partnerländern und/oder der Russischen Föderation (im Folgenden "andere an der grenzüber...
	a) werden die bei der Umsetzung des strategischen Rahmens erzielten Fortschritte und die Erreichung der vorher vereinbarten Ziele sowie der Stand der Beziehungen zwischen der Union und dem Partnerland, einschließlich der Ziele der Partnerschaft des La...
	b) werden die Ziele und Prioritäten der Unterstützung der Union festgelegt, die hauptsächlich aus denen ausgewählt werden, die in den in Artikel 3 Absatz 2 dieser Verordnung genannten Dokumenten und den Strategien oder Aktionsplänen der Partnerländer...
	c) werden die erwarteten Ergebnisse angegeben und
	d) wird die Höhe der bereitgestellten Richtbeträge aufgeschlüsselt nach Priorität festgelegt.
	Die Richtbeträge der Mittelzuweisungen für den jeweiligen einheitlichen Unterstützungsrahmen werden in Form einer Spanne angegeben, wobei die Spanne zwischen den Extremen nicht mehr als 20 % der Mittelzuweisungen betragen darf.
	Die Geltungsdauer eines einheitlichen Unterstützungsrahmens entspricht grundsätzlich der Laufzeit der in Artikel 3 Absatz 2 dieser Verordnung genannten einschlägigen Dokumente.
	a) wird auf der Grundlage einer Analyse der Lage des betreffenden Landes, seiner Beziehungen zur Union und der Strategien oder Aktionspläne des Partnerlandes, sofern diese Strategien oder Aktionspläne im Einklang mit dem allgemeinen strategischen Rahm...
	b) werden die Ziele und Prioritäten der Unterstützung durch die Union festgelegt;
	c) werden die erwarteten Ergebnisse angegeben und
	d) wird die Höhe der bereitgestellten Richtbeträge aufgeschlüsselt nach Priorität festgelegt.
	Die entsprechenden Richtbeträge der Mittelzuweisungen werden in Form einer Spanne angegeben, wobei die Spanne zwischen den Extremen nicht mehr als 20 % der Mittelzuweisungen betragen darf. Das Programmierungsdokument hat einen angemessenen mehrjährige...
	a) werden die Ziele und Prioritäten der Unionsunterstützung auf regionaler oder subregionaler Ebene festgelegt, aus denen gegebenenfalls die Prioritäten hervorgehen, die innerhalb des Rahmens der Östlichen Partnerschaft oder der Union für den Mittelme...
	b) werden die erwarteten Ergebnisse angegeben und
	c) wird die Höhe der bereitgestellten Richtbeträge aufgeschlüsselt nach Priorität festgelegt.
	Die Richtbeträge der Mittelzuweisungen für Mehrländerprogramme sind auf der Grundlage transparenter und objektiver Kriterien festzulegen.
	Das Programmierungsdokument hat einen angemessenen mehrjährigen Zeitraum abzudecken.
	a) Landgrenzen zwischen Gebietseinheiten der Ebene 3 der gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS), oder einer entsprechenden Ebene, von Mitgliedstaaten und anderen an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmen...
	b) Seegrenzen, zwischen Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 3, oder einer entsprechenden Ebene, von Mitgliedstaaten und anderen an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Ländern, die höchstens 150 km voneinander entfernt sind, unbeschadet...
	c) Meeresbecken, deren Küstengebiete zur NUTS-Ebene 2 oder einer entsprechenden Ebene gehören und die mehreren Mitgliedstaaten und anderen an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Ländern gemeinsam sind.
	a) die strategischen Ziele der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und die Prioritäten und erwarteten Ergebnisse dieser Zusammenarbeit;
	b) die Liste der aufzustellenden gemeinsamen operationellen Programme;
	c) die vorläufige Aufschlüsselung der Mittel zwischen den in Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Programmen, die an Land- und Seegrenzen durchgeführt werden, und den in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c genannten Programmen für Meeresbecken;
	d) die Mehrjahresrichtbeträge für die einzelnen gemeinsamen operationellen Programme;
	e) die Gebietseinheiten, die zur Teilnahme an den einzelnen gemeinsamen operationellen Programmen berechtigt sind, sowie die in Artikel 8 Absätze 2, 3 und 4 aufgeführten Gebietseinheiten und Zentren;
	f) der Richtbetrag, der ggf. für die Unterstützung des horizontalen Kapazitätsausbaus, die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch zwischen Programmen zur Verfügung steht;
	g) die Beiträge zu länderübergreifenden Programmen nach der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates19F , an denen Partnerländer und/oder die Russische Föderation teilnehmen.
	Das Programmierungsdokument gilt für einen Zeitraum von sieben Jahren und wird von der Kommission nach dem in Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. ... /201420F* genannten Prüfverfahren angenommen. Es wird nach der Hälfte der Laufzeit oder bei ...
	a) auf Änderungen der Schwerpunkte der Zusammenarbeit oder sozioökonomischen Entwicklungen zu reagieren,
	b) den Ergebnissen der Durchführung der betreffenden Maßnahmen und des Überwachungs- und Bewertungsprozesses Rechnung zu tragen,
	c) erforderlichenfalls die Höhe der Gemeinschaftshilfe anzupassen und eine Neuverteilung der Mittel vorzunehmen.
	Falls erforderlich wird zwischen den teilnehmenden Ländern und der Verwaltungsstelle eine Vereinbarung - zum Beispiel in Form eines Memorandum of Understanding - über die besonderen finanziellen Verpflichtungen und die Programmdurchführungsmodalitäten...
	a) aufgrund von Problemen in den Beziehungen zwischen den teilnehmenden Ländern oder zwischen der Union und einem anderen an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Land kein gemeinsames operationelles Programm vorgelegt werden kann,
	b) ein gemeinsames operationelles Programm aufgrund von Problemen in den Beziehungen zwischen den teilnehmenden Ländern nicht durchgeführt werden kann,
	c) die teilnehmenden Länder der Kommission bis zum 30. Juni 2017 kein gemeinsames operationelles Programm vorgelegt haben, oder
	d) keines der anderen an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Länder, die an dem Programm teilnehmen, die entsprechende Finanzierungsvereinbarung bis zum Ende des Jahres nach der Annahme des Programms unterzeichnet hat,
	unternimmt die Kommission nach Rücksprache mit dem/den betroffenen Mitgliedstaat/en die erforderlichen Schritte, um es dem/den betroffenen Mitgliedstaat/en zu ermöglichen, den Beitrag des EFRE zu dem gemeinsamen operationellen Programm gemäß Artikel ...
	Die betreffenden Mitgliedstaaten, die anderen an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Länder und die internationalen Organisationen gewährleisten das reibungslose Funktionieren des Verwaltungs- und Kontrollsystems, die Recht- und Or...
	Die Kommission kann den betreffenden Mitgliedstaat oder das andere an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmende Land oder die internationale Organisation auffordern, eine bei der Kommission eingereichte Beschwerde hinsichtlich der Auswah...
	a) Kofinanzierungssatz und -methoden;
	b) Inhalt, Vorbereitung, Änderung und Abschluss gemeinsamer operationeller Programme;
	c) Rolle und Funktion der Programmstrukturen, beispielsweise des paritätischen Überwachungsausschusses, der Verwaltungsstelle und des dazugehörigen gemeinsamen technischen Sekretariats, einschließlich ihrer Stellung, Zusammensetzung, Rechenschaftspfl...
	d) Einziehungsverfahren in allen teilnehmenden Ländern;
	e) Überwachung und Bewertung;
	f) Sichtbarkeit und Informationsmaßnahmen;
	g) geteilte und indirekte Verwaltung nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. ..../201423F*
	Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. .../2014* können natürliche und juristische Personen aus den betreffenden Ländern und Gebieten an den Verfahren für die Durchführung dieser Maßnahmen teilnehmen.
	Die Bereitstellung der Mittel erfolgt im Wege von zwei Mehrjahreszuweisungen für die ersten vier bzw. die restlichen drei Jahre. Die Zuweisung dieser Mittel spiegelt sich entsprechend dem festgestellten Bedarf und den festgelegten Prioritäten der bet...
	– Menschenrechte, verantwortungsvolle Staatsführung und Rechtstaatlichkeit, einschließlich Reform der Justiz, der öffentlichen Verwaltung und des Sicherheitssektors;
	– institutionelle Zusammenarbeit und Kapazitätenaufbau, auch zum Zweck der Umsetzung von Vereinbarungen der Union;
	– Unterstützung der Akteure der Zivilgesellschaft und ihrer Rolle bei den Reformprozessen und beim demokratischen Übergang;
	–  nachhaltige und breitenwirksame Wirtschaftsentwicklung, auch auf regionaler und lokaler Ebene, und territorialer Zusammenhalt;
	– Entwicklung des Sozialbereichs, insbesondere für junge Menschen, mit Schwerpunkt auf sozialer Gerechtigkeit sowie Zusammenhalt und Beschäftigung;
	– Entwicklung des Handels und des Privatsektors, unter anderem durch die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, der Beschäftigung und der Schaffung vertiefter und umfassender Freihandelszonen;
	– Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums, einschließlich Ernährungssicherheit;
	– nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen;
	– Energiesektor mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz und erneuerbaren Energien;
	– Verkehr und Infrastruktur;
	– Bildung und Kompetenzentwicklung, einschließlich der beruflichen Aus- und Weiterbildung;
	– Mobilitäts- und Migrationsmanagement, einschließlich Migrantenschutz;
	– vertrauensbildende und andere Maßnahmen, die zur Vermeidung bzw. Beilegung von Konflikten beitragen, einschließlich der Unterstützung der betroffenen Bevölkerung und des Wiederaufbaus.
	Die in dieser Nummer genannten Prioritäten können zu einem oder mehreren Zielen dieser Verordnung beitragen.
	– Menschenrechte, verantwortungsvolle Staatsführung und Rechtsstaatlichkeit;
	– institutionelle Zusammenarbeit und Kapazitätenaufbau;
	– regionale Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der Östlichen Partnerschaft, der Union für den Mittelmeerraum und der Partnerschaft für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand;
	– Hochschulbildung und Kompetenzentwicklung, Mobilität von Studenten und akademischem Personal, Jugend und Kultur;
	– nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung des Handels und des Privatsektors und Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen;
	– Energiesektor, einschließlich Energienetze;
	– Verkehr und Infrastrukturverbund;
	– nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, einschließlich Gewässer, umweltverträgliches Wachstum, Umwelt sowie Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz;
	– Unterstützung der Zivilgesellschaft;
	– Mobilitäts- und Migrationsmanagement;
	–  vertrauensbildende Maßnahmen und andere Maßnahmen, die zur Vermeidung bzw. Beilegung von Konflikten beitragen.
	Die in dieser Nummer genannten Prioritäten können zu einem oder mehreren Zielen dieser Verordnung beitragen.
	– Wirtschaftliche und soziale Entwicklung;
	– Umwelt, öffentliche Gesundheit und Sicherheit;
	– freier Personen-, Waren- und Kapitalverkehr.
	Die in dieser Nummer genannten Prioritäten stellen gemeinsame Anliegen dar. Sie bilden den Rahmen für die Herausarbeitung spezifischer Prioritäten mit den an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teilnehmenden Ländern. Die Organisationen der Zivi...

